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DISKUSSION

Alessandro Pelizzari

Mit dem inländervorrang in die Defensive
Zur gewerkschaftlichen Debatte um das neue Migrationsregime*

Der spektakuläre Aufstieg der fremdenfeindlichen Rechten in Europa erklärt
sich auch aus ihrer Instrumentalisierung der Migrationsfrage. Prekär Beschäftigte

und Erwerbslose gehören zur Stammwählerschaft der neuen extremen
Rechten, aber auch Teile der Mittelschicht, deren sozialer Status unter Druck
kommt, wenden sich ihr vermehrt zu. Kaum mehr gelingt es linken Kräften, dem

Rechtspopulismus als «regressive und inszenierte Rebellion gegen die sozialen,
politischen und kulturellen Folgeschäden der neoliberalen Transformation des

Kapitalismus» (Urban 2018, 104) eine progressive Narration entgegenzusetzen.
Etwas unerwartet schafften dies die Schweizer Gewerkschaften im August 2018:

Mit grossem medialem Echo griff der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB)

gleichermassen den Bundesrat und die Europäische Kommission an und
weigerte sich, die Zukunft der Personenfreizügigkeit an die Schwächung von Rechten

für in- und ausländische Lohnabhängige zu knüpfen. Damit verschob sich
die Debatte zumindest ansatzweise von einem nationalen «Grenzschutz»- zu
einem sozialen «Lohnschutz»-Narrativ, und die Gewerkschaften nahmen der
Schweizerischen Volkspartei (SVP) einen Sommer lang argumentativ das Heft
aus der Hand.

Denn tatsächlich polarisierte die SVP, früher als in anderen Ländern, in der
Schweiz bereits seit den t99oer-Jahren in der Europafrage. Zielscheibe war ins-

Dieser Artikel ist eine stark überarbeitete Version einer auf Französisch erschienenen
Publikation (Pelizzari 2017), die in der ursprünglichen Fassung von Karin Vogt übersetzt
wurde.
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besondere das Personenfreizügigkeitsabkommen (FZA), das seit 2002 den freien

Zugang zum Arbeitsmarkt für Angehörige der EU und deren Niederlassungsfreiheit

regelt. Den bislang grössten politischen Erfolg schaffte die SVP am 9. Februar

2014, als eine knappe Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung ihrer «Mas-

seneinwanderungs-Initiative» (ME1) zustimmte, welche die Vergabe von Auf-

enthaltsbewilligungen für Ausländerinnen an den Inländervorrang knüpft.
Die vom Schweizer Parlament im Dezember 2016 beschlossene Umsetzung

der MEI bedeutet für die hiesige Arbeitsmarktregulierung einen Paradigmenwechsel.

Dieser Artikel diskutiert, wie die Gewerkschaften, die bei der Einführung

der Personenfreizügigkeit wesentliche Errungenschaften für die
Lohnabhängigen aushandeln konnten, beim neuen Migrationsregime nunmehr in die
Defensive geraten sind. Dabei geht es auch um die Frage, ob und wie der
Befreiungsschlag vom Sommer 2018 genutzt wird, um neue Rechte für in- und ausländische

Lohnabhängige zu erkämpfen.

Die Masseneinwanderungsinitiative zwischen Kontinuität und Zäsur

Die MEI knüpfte mit ihrer Forderung nach der Einführung von Kontingenten
konzeptuell an das Migrationsregime an, das in der Schweiz seit dem Zweiten

Weltkrieg die Regel war. Als eigentliche «kopernikanische Wende» (Pedrina 2018,

6) gilt in der schweizerischen Migrationspolitik aus historischer Perspektive der

Übergang zur Personenfreizügigkeit, die nach dem Scheitern des Beitrittes zum
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)1 im Jahre 1992 zwischen Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbänden ausgehandelt wurde. Während erstere die Chance

erkannten, das ungeliebte Saisonnierstatut2 abzuschaffen, fürchteten letztere,
eine von Europa isolierte Schweiz würde vom nötigen Zustrom an Arbeitskräften

aus dem Ausland abgeschnitten werden. Das so entstandene Migrationsregime

blieb während rund zwei Jahrzehnten bestehen, verlor aber allmählich den

nötigen Rückhalt in der Bevölkerung. Mit der MEI wurde die Idee wieder
mehrheitsfähig, wonach eine verstärkte Kontrolle über die Zunahme an ausländischen

Arbeitskräften der Kontrolle von Lohn- und Arbeitsbedingungen
vorzuziehen sei.

Von der Kontingentierung zur Personenfreizügigkeit
Die in den iggoer-Jahren erfolgte Positionierung der Gewerkschaften zugunsten
der Personenfreizügigkeit erfolgte nicht ohne interne Auseinandersetzungen.
Aufgrund des langjährigen Arbeitsfriedens nach dem Zweiten Weltkrieg
unterstützten die Gewerkschaften über Jahrzehnte den Schutz der einheimischen
Erwerbstätigen durch die fremdenpolizeiliche «Kontingentierung» von billigen
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Arbeitskräften zum Schutz gegen die «Überfremdung» (Pedrina 2018, 36). Zu
einer Abkehr von dieser Politik kam es erst Mitte der ig8oer-Jahre, als jene Gewerkschaft,

die einen grossen Teil der Saisonniers organisierte (Gewerkschaft Bau

und Holz, heute Unia), mit Nachdruck deren Regularisierung forderte. Dazu
kam der Druck der Entsendestaaten auf die Schweiz, welche die Aufhebung
jeglicher Diskriminierung gegenüber EU-Bürgerinnen forderten.

An dieser Frage spalteten sich die Arbeitgeber. Teile der Finanzindustrie und
des Gewerbes stellten sich hinter die SVP, die sich in den 1990er-Jahren von einer

Bauernpartei in eine moderne EU- und ausländerfeindliche Partei wandelte. Sie

forderte die Verteidigung des Bankgeheimnisses, steuerlicher Sonderregelungen

und die Beibehaltung des Schweizer Frankens ausserhalb der Eurozone. Die

exportorientierte Industrie und die arbeitskraftintensiven Binnenbranchen waren

ihrerseits auf den Marktzugang zu Europa und dessen Beschäftigungsreservoirs

angewiesen. Nach dem EWR-Nein wurde letzteren deutlich, dass es ohne

gewerkschaftliche Zustimmung keine Abstimmungsmehrheiten für eine
wirtschaftspolitische Öffnung mittels bilateraler Verträge mit der EU geben würde.

Trotz historischer Tiefstwerte gewerkschaftlicher Mobilisierungsfähigkeit
konnten die Gewerkschaften den Moment nutzen, auf dem traditionell sehr
liberalen schweizerischen Arbeitsmarkt ein Schutz- und Kontrolldispositiv für
Lohn- und Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Dazu gehören unter anderem
die Einhaltung zwingender Mindestnormen für entsandte Lohnabhängige
ausländischer Betriebe, die Erhöhung der Anzahl von Arbeitsinspektorlnnen und
die Einführung «tripartiter Kommissionen»,3 welche bei «wiederholtem, miss-
bräuchlichem Lohndumping» Branchenmindestlöhne festlegen können.

Angesichts der plötzlichen Möglichkeit für die Arbeitgeber, auf einen
Rekrutierungspool von mehreren hunderten Millionen Menschen mit einem erheblichen

Lohngefälle zurückzugreifen, war auch die Bundesregierung zur Überzeugung

gelangt, dass der freie Personenverkehr «ohne stärkeren Lohnschutz (keine)

Volksmehrheit» finden würde (seco 2014,41). Nach der Ratifizierung des FZA
im Jahr 1999 und der Einführung der flankierenden Massnahmen nach dem

Prinzip «gleiche Rechte für gleiche Arbeit am gleichen Ort» fanden in der Folge
bis 2014 sämtliche Abstimmungen zur Personenfreizügigkeit auch Mehrheiten.

Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf den Arbeitsmarkt

Bereits vor dem 9. Februar 2014 mehrten sich die Anzeichen, dass Auswirkungen
der Personenfreizügigkeit nicht gänzlich unter Kontrolle waren. Zwar hat die
starke Zunahme ausländischer Erwerbstätiger (dreissig Prozent seit Inkrafttreten

des FZA) nicht zu einer höheren Erwerbslosigkeit in der Schweiz geführt.
Aber die Struktur der Einwanderung hat sich in derselben Periode stark verändert.

Die Zahl der Grenzgängerinnen verdoppelte sich seit 2004 (Bundesamt für
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1.1 Entwicklung von Saisonniers und Kurzaufenthalterlnnen (in tausend)

Saisonniers —— Kurzaufenthalter Total

Kurzfristige Stellenantritte bei Schweizer Arbeitgebern

Entsandte

Selbständige Dienstleister

Quellen: seco 2018,7; Bundesamt für Statistik 2005.

Statistik 2017). Ebenso verzweifachte sich die Zahl der Kurzaufenthalterlnnen
mit Arbeitsbewilligung bis zu neunzig Tagen, die zusammen mit den Entsandten4

und den selbständigen Dienstleisterinnen heute sechzehn Prozent aller
erwerbstätigen Personen ausmachen. Damit übersteigt die Gesamtzahl von
Kurzaufenthalterlnnen jene der Saisonniers zu deren Höchstzeiten in den 1960er-

Jahren (s. Abbildung 1.1).

Die beschleunigte Personalfluktuation und die steigende Zahl von Erwerbstätigen

aus Ländern mit deutlich niedrigerem Lohnniveau stellten die flankierenden

Massnahmen rasch auf die Probe. Nach wie vor sind rund zwei Drittel
der Beschäftigten keinem Mindestlohn5 unterstellt, und auch die Anzahl von
Arbeitsinspektorlnnen ist ungenügend geblieben, um den Vollzug der obligatorischen

Arbeitsbedingungen zu garantieren. Der jährliche Bericht zu den
flankierenden Massnahmen weist Jahr für Jahr Missbrauchsquoten von bis zu
dreissig Prozent der Betriebe auf. Im gleichen Bericht ist nachzulesen, dass nur
sieben Prozent der Schweizer Unternehmen überhaupt kontrolliert werden
(seco 2018, 21).

2015 konstatierte der Bundesrat, «dass die Konkurrenz in einzelnen
Teilarbeitsmärkten als Folge der Zuwanderung zugenommen hat» (Schweizer Bun-
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1.2 Entwicklung des Lohnunterschieds zwischen niedergelassenen Erwerbstätigen
und Neueingestellten (in Prozenten)

2000 2002 2004 2OO6 2OO8 2010 2012

INI Einheimische Neuangestellte (Schweizerinnen/Niedergelassene)

Quelle: Schweizer Bundesrat 2015,48.

desrat 2015,47). Lohnsenkungen konnten für bestimmte Kategorien von Arbeiterinnen

(Müller u.a. 2013) festgestellt werden, aber auch in Grenzregionen und in
gewissen Branchen wie dem Gast- und Baugewerbe sowie im Verkehr und im
Detailhandel (Ramirez/Asensio 2013). Über den gesamten Arbeitsmarkt
betrachtet hat sich von 2000 bis 2012 der Abstand zwischen den Löhnen der
niedergelassenen Lohnabhängigen und den Einstiegslöhnen für neuankommende
Zugewanderte um vier Prozentpunkte erhöht. Bei den Grenzgängerinnen beträgt
der Lohnabstand gar zwölf Prozent (Abbildung 1.2). Die flankierenden Massnahmen

hatten demnach eine negative Lohnentwicklung in sensiblen Teilarbeitsmärkten

nicht verhindern können.

Vom Lohnschutz zum Grenzschutz

Selbstverständlich sind diese Lohnentwicklungen nicht einseitig der
Personenfreizügigkeit zuzuschreiben. Ebenso einflussreich war beispielsweise die
neoliberale Lohnrückhaltungspolitik der Arbeitgeber. Dennoch erodierte das

Vertrauen in das gewerkschaftliche Narrativ einer «geschützten Personenfreizügigkeit».

Mit der 2011 im Vorfeld der Nationalratswahlen unter dem Slogan
«Masseneinwanderung stoppen!» lancierten Kampagne erkämpfte sich die SVP die

Deutungshoheit auf dem Arbeitsmarkt, indem sie sich explizit an Arbeiterinnenmilieus

wandte. Die Stichworte Lohndruck, Verdrängung durch Zugewanderte
aus der EU und Belastung der Schweizer Sozialwerke wurden damals als Hin-
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weise gedeutet, dass die Schweiz die Kontrolle über die Einwanderung verloren
habe und dass statt «Lohnschutz» nunmehr ein stärkerer «Grenzschutz» gegen
die Migrationsströme nötig würde. In wenigen Monaten waren die Unterschriften

für die MEI gesammelt, die im Februar 2014 zum Abstimmungserfolg führte.
Wahlanalysen machten deutlich, dass die Zustimmung bei Personen in

prekären Beschäftigungssituationen besonders hoch war (Sciarini u. a. 2014). Im
Vergleich zu früheren Abstimmungen zu Migrationsfragen zeigte sich jedoch
auch, dass ein beträchtlicher Teil der «Mittelschicht» in das Lager der Gegnerinnen

der Personenfreizügigkeit gekippt war (Moser 2014). Heute sind 64 Prozent
der SVP-Wählenden dem Arbeiterinnenmilieu zuzuschreiben (Oesch/Renn-
wald 2010, 221); bei den Parlamentswahlen im Oktober 2014 legte die SVP in diesen

Bevölkerungsgruppen noch einmal deutlich zu.
Entsprechend konnten die Gewerkschaften wenig Einfluss auf die Umsetzung

der MEI nehmen. Es kam noch schlimmer: Nur drei Monate nach der

Abstimmung wurde die gewerkschaftliche Mindestlohninitiative massiv
abgelehnt. Damit schien auch deren Anspruch, in Lohnschutzfragen die Deutungshoheit

zu behalten, definitiv begraben. Es war offensichtlich nicht gelungen, die

positive Vision einer sozial flankierten Politik der Öffnung wieder mehrheitsfähig

zu machen. Die Strategie, auf institutionelles Verhandlungsgeschick zu
setzen, ohne parallel dazu die eigene gesellschaftliche Mobilisierungsfähigkeit zu
stärken, hatte sich nach zwei relativ erfolgreichen Jahrzehnten verflüchtigt.

Ein neues nationalliberales Migrationsregime
Den Gewerkschaften schienen ausserdem die traditionellen Verhandlungspartner

abhandengekommen zu sein. Bereits während der MEI-Kampagne war
der Richtungswechsel der Arbeitgeber deutlich geworden. Sie weigerten sich
erstmals, im Vorfeld einer migrationspolitischen Auseinandersetzung, neuen
flankierenden Massnahmen zuzustimmen. Als die EU klarstellte, die MEI sei

mit dem Zugang zu den europäischen Märkten inkompatibel, unterbreiteten
die Wirtschaftsverbände nicht den Gewerkschaften, sondern der SVP

Gesprächsangebote für eine wirtschaftskompatible Ausgestaltung der
Kontingentierung. Valentin Vogt, Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbands

(SAV), verkündete, das neue Migrationsregime würde «mit den bürgerlichen

Parteien und nicht mit den Gewerkschaften» (Neue Zürcher Zeitung 2016)

ausgehandelt.
Freilich entsteht eine solche «nationalliberale» Allianz zwischen den

freihandelsfreundlichen Arbeitgebern und der nationalistischen Rechten nicht über
Nacht. Da die Europäische Kommission auf eine rasche Lösung drängte, einigte
sich das Parlament auf den Verzicht der Kontingentierung - und legte die Grundlage

für ein neues Migrationsregime mit geschwächtem Lohnschutz.
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Die als «Inländervorrang light» definierten «Massnahmen zur Ausschöpfung
des inländischen Arbeitsmarktpotenzials» traten am 1. Juli 2018 in Kraft und
sehen vor, dass Arbeitgeber in Branchen mit mehr als acht Prozent Arbeitslosigkeit
freie Stellen den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) melden müssen.
Während fünf Tagen sind sie ausschliesslich den stellensuchenden Personen

zugänglich.

Was auf den ersten Blick harmlos erscheint, erweist sich bei näherem
Hinschauen als ein eigentlicher Paradigmenwechsel in der migrationspolitischen
Steuerung des Arbeitsmarktes. Zunächst auf der diskursiven Ebene: Zwar
verwendet das Gesetz den neutraleren Begriff des «Vorrangs für Stellensuchende»,
womit auch ausländische Personen mit Anspruch auf Arbeitslosenversicherung
gemeint sind. Die semantische Verschiebung weg vom Inländervorrang darf
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Begriff ursprünglich aus dem Umfeld

des rechtsradikalen Front national in Frankreich stammt6 und impliziert,
dass die Arbeitslosigkeit dem undifferenzierten Zustrom ausländischer Arbeitskräfte

anzulasten sei. In Genf, wo eine ähnliche Massnahme bereits seit 2014 gilt,
konnten Diskriminierungen gegenüber Grenzgängerinnen nachgewiesen werden.

Neben dem ideologischen Effekt ist davon auszugehen, dass der Inländervorrang

kaum einen ernstzunehmenden Einfluss auf die Erwerbslosenquote haben

wird, hingegen auf erwerbslose Personen eine repressive Wirkung entfalten
könnte. Denn für diese gelten nach wie vor unverändert die Bestimmungen des

Arbeitslosengesetzes, welches Kürzungen der Arbeitslosentaggelder vorsieht,
falls eine «zumutbare» Stelle ausgeschlagen wird.7 Damit kann der Inländervorrang

zur Massnahme gegenüber Erwerbslosen werden, die zu verschlechterten

Eintrittsbedingungen in den Arbeitsmarkt gedrängt werden. Dies ist im Kern
nichts anderes als die «aktivierende» Arbeitsmarktpolitik, mit der angebliche
Missbräuche im Sozialwesen bekämpft werden sollen, die aber vor allem
Erwerbslose in direkte Konkurrenz zu Beschäftigten setzt.

Im Parlament sprach sich die SVP gegen den «Inländervorrang light» aus,
verzichtete aber auf ein Referendum, womit die Gesetzesrevision letztlich mit ihrer
Zustimmung in Kraft trat. Nicht ohne Grund: Mit der Massnahme wurde die

ideologische Vorherrschaft der SVP weiter bekräftigt, Ausländerinnen als
Sündenböcke für die Spannungen auf dem Arbeitsmarkt zu brandmarken und
gleichzeitig Druck auf Arbeitslose zu erhöhen. Dies hat die SVP selbstverständlich

nicht daran gehindert, ihren permanenten Kampagnenmodus weiterzuführen

und eine neue FZA-Initiative, nämlich «Kündigung der Personenfreizügigkeit»

(genannt Kündigungsinitiative) zu lancieren und einzureichen.
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Druck auf die flankierenden Massnahmen

Neben den diskursiven Verschiebungen und den neuen Formen der Diskriminierung

ist ein weiteres Element des neuen Migrationsregimes bemerkenswert:
Zum ersten Mal seit rund zwanzig Jahren kam es ohne jegliche Zugeständnisse
an die Gewerkschaften zustande, die es nicht schafften, sich als Verhandlungspartner

durchzusetzen. Sowohl SVP wie auch Arbeitgeberverbände nahmen die
Annahme der ME1 zum Anlass, die flankierenden Massnahmen unter Beschuss

zu nehmen. Den theoretischen Unterbau lieferte die neoliberale Denkfabrik
Avenir Suisse, die eigens dazu eine Broschüre mit dem Titel Risiken und
Nebenwirkungen derFlankierenden Massnahmen publizierte (Schlegel 2017). Der Think
Tank stellte die Arbeitgeber vor die Alternative zweier protektionistischer Pole,
«den Gewerkschaften einerseits sowie den nationalkonservativen Parteien
andererseits», und drängte sie in Richtung letzterer, um mit Nachdruck den Rückbau

der flankierenden Massnahmen einzuleiten.
Die Antwort blieb nicht lange aus: Koordiniert sprachen Arbeitgeberverband,

bürgerliche Presse und arbeitnehmendenfeindliche Staatsfunktionäre von den

flankierenden Massnahmen als «Verkrustungen»,8 «Kollateralschäden der

Personenfreizügigkeit» (Rütti 2018) und «Bedrohungen für den liberalen und flexiblen

Arbeitsmarkt» (SAV 2016). Am deutlichsten machte sich aber die SVP selber

zur Fürsprecherin eines «Rückbaus». Ihre Kampagne für die Kündigungsinitiative
flankierte sie mit massiven Angriffen auf die Gewerkschaften. Diese würden,

so die SVP, «massiv in den Arbeitsmarkt» eingreifen und «Arbeitgeber und
Arbeitnehmer in standardisierte Gesamtarbeitsverträge» (SVP 2018, i8f.) zwingen.
Dies komme «ausländerstarken Branchen» zugute und führe zu «einer grossen
Zahl von Langzeitarbeitslosen» (ebd.).

Ironischerweise stösst zurzeit das Bestreben, die flankierenden Massnahmen
Schritt für Schritt abzubauen, bei der Europäischen Kommission auf Widerhall.
In den laufenden Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen
fordert die EU eine Lockerung des Lohnschutzes und stellt grundsätzlich die

Möglichkeit infrage, einen solchen ausserhalb der neoliberalen Binnenmarktlogik

zu definieren. Als der Schweizer Bundesrat mit impliziter Unterstützung der

Arbeitgeberverbände signalisierte, aufdiese Forderung einzugehen, war die Zeit
für die Gewerkschaften gekommen, die Handbremse zu ziehen.

Auf der Suche nach einer gewerkschaftlichen Orientierung
Die geharnischte gewerkschaftliche Reaktion im Sommer 2018 auf die konzentrierten

Angriffe gegen den Lohnschutz erfolgte jedoch aus der Defensive heraus.

Augenfällig ist vor allem, dass die Gewerkschaften es nicht schafften, nach der
Annahme der MEI ausserhalb des Parlaments eine gesellschaftliche Mobilisierung

anzustossen. Dabei hätte sich im Zusammenhang mit den durch die MEI
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losgebrochenen Debatten um Verdrängungsarbeitslosigkeit eine offensive

Kampagne zugunsten eines stärkeren Kündigungsschutzes geradezu angeboten.
Aber der SGB weigerte sich explizit, eine entsprechende Initiative ins Auge zu
fassen.

Vielmehr koexistieren in der schweizerischen Gewerkschaftsbewegung nach
wie vor unterschiedliche Orientierungen. Die Befürwortenden eines

bedingungslosen FZA scheinen zwar seit dem Angriff der EU-Kommission auf die
flankierenden Massnahmen etwas in Deckung gegangen zu sein. Dennoch wurden
bald Stimmen laut, welche dem SGB Verantwortungslosigkeit und eine «unheilige

Allianz der Abschotter» (Gafafer 2018) mit der SVP vorwarfen. Die Weiterführung

eines «sozial-liberalen» Pakts mit den Arbeitgebern würde freilich in Kauf
nehmen, im Namen der neoliberalen EU und im Interesse des Börsenplatzes den
Lohn- und Kündigungsschutz aufzuweichen. Dies sollte angesichts der verlorenen

MEI-Abstimmung aus gewerkschaftlicher Perspektive eigentlich kein gangbarer

Weg mehr sein.

Ebenso wenig zu überzeugen vermag die Option, sich den Inländervorrang
als neue, «immigrationsdämpfende» flankierende Massnahme gewerkschaftlich

anzueignen. Eine solche «sozial-nationale» Position wurde offensiv vom
rechten Flügel der Sozialdemokratischen Partei (SPS) propagiert, der eine

Begrenzung der Migration forderte, weil dies «notabene von der gesamten
Arbeiterschaft gewünscht wird» (Strahm 2016). Der SGB trug schliesslich den
Inländervorrang als «Schritt in die richtige Richtung» (Rechsteiner 2016) mit. In
Abwesenheit einer gewerkschaftlichen Offensive gegen neue Diskriminierungen und
ohne Mobilisierungen zugunsten neuer Schutzmassnahmen treibt ein
gewerkschaftlich abgenickter Inländervorrang jedoch gerade jene gesellschaftliche
Entsolidarisierungstendenzen voran, welche die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt

verschärfen, die er vorgibt, verhindern zu können.

Schlussbemerkung

Im Nachwort zu Pedrinas Schrift über die Personenfreizügigkeit schreibt die

heutige Unia-Präsidentin Vania Alleva gegen die rechten Kräfte, die versuchen,
«den sozialen Klassenkampf [...] in einen nationalen Kampfum Souveränität und
Identität, gegen das Ausland und gegen die Ausländer umzudeuten. In diese Falle

werden die Schweizer Gewerkschaften kein zweites Mal tappen» (Alleva 2018,

118). Der zeitweilige Verlust eines Kompasses seit der Annahme der MEI sowie
das Lavieren zwischen einer verdeckten Sympathie für den Inländervorrang
einerseits und der Übernahme einer Standortwettbewerbslogik andererseits hat
die Gewerkschaften indes wieder gefährlich nah an diese Falle herangeführt.

Zu hoffen ist, dass der sommerliche Befreiungsschlag nicht nur taktisch motiviert

war, sondern tatsächlich die Gewerkschaften offensiv neu positioniert, und
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zwar unabhängig von fremdenfeindlichen Kräften, die in den Arbeiterinnenmilieus

spaltend wirken, wie auch gegenüber Arbeitgebern, die aus der
grenzüberschreitenden Konkurrenz zwischen den Lohnabhängigen Profit schlagen. Dringend

ist, dem autoritären Diskurs wieder eine eigene Narration der Solidarität
und der Umverteilung entgegenzusetzen. Dies bedingt zuvorderst, sich eine
Praxis gewerkschaftlicher Organisation anzueignen, die sowohl zugewanderte
wie auch niedergelassene Arbeiterinnen einschliesst, und den realen Spannungen

und migrationsfeindlichen Diskursen in Arbeiterlnnenmilieus offensiv,
aber nicht ausgrenzend entgegentritt. Um dem dringend nötigen Ausbau des

Lohn- und Kündigungsschutzes zum Erfolg zu verhelfen, sind darüber hinaus
am Arbeitsplatz wie auf der Strasse kollektive Mobilisierungen nötig.

Der Vordenker der IG Metall, Hans-Jürgen Urban, konstatiert mit Blick auf die
deutsche Migrationsdebatte innerhalb der Gewerkschaften eine Polarisierung
zwischen «Neoliberalisierung des Sozialreformismus» und einer «Hinwendung
zu einem Kosmopolitismus der Mittel- und Oberschichten» einerseits, und der
«rhetorischen Überlappung mit rechtspopulistischen Narrativen» zur Rück-

holung abtrünniger Arbeiterlnnenmilieus andererseits. Beides aber schwächt
sowohl die normative Integrität der Gewerkschaften wie auch das progressive
Sensorium «für Lebenslagen, Interessen und Ängste der Neoliberalismusverlie-
rerinnen und -Verlierer» (Urban 2018, 104b). Es ist notwendig, beides
zurückzugewinnen, um eine linke Alternative zu xenophoben Politiken zu entwickeln
und glaubwürdig kommunizieren zu können.

Anmerkungen

1 Das Freihandelsabkommen EWR wurde 1992 zwischen der EU und der Europäischen Frei¬

handelsassoziation (EFTA) beschlossen. Nach der Weigerung durch eine Mehrheit der
Schweizer Bevölkerung, das Abkommen zu ratifizieren, blieb die Schweiz als einziges
EFTA-Land vom europäischen Binnenmarkt ausgeschlossen. Der Abstimmung war eine
von der SVP dominierte Kampagne vorausgegangen.

2 Das Saisonnierstatut regelte die Vergabe von Kurzaufenthaltsbewilligungen bis zur Ein¬

führung des FZA. Es ermöglichte Schweizer Unternehmen, ausländische Arbeiterinnen
während maximal neun Monaten in der Schweiz zu beschäftigen.

3 Tripartite Kommissionen sind aus Vertreterinnen von Staat, Arbeitgeberverbänden und
Gewerkschaften zusammengesetzt und mit der Überwachung des Arbeitsmarktes beauftragt.

4 Entsandte Erwerbstätige führen im Auftrag eines ausländischen Arbeitgebers für maxi¬
mal 90 Tage eine Dienstleistung in der Schweiz aus.

5 Die Schweiz kennt keinen gesetzlichen Mindestlohn. Verbindliche Lohnuntergrenzen
werden tariflich festgelegt oder - seltener - durch kantonale Mindestlöhne.

6 Der Begriff der «préférence nationale» scheint in der Legislaturperiode 1986 bis 1988 in
einem parlamentarischen Vorstoss von FN-Abgeordneten geprägt worden zu sein, die
einen Vorrang für französische Landsleute bei der Beschäftigung forderten.

138 WIDERSPRUCH-72/18



7 Als «zumutbar» gilt eine ortsunabhängige Stelle mit Lohneinbussen von bis zu zwanzig
Prozent gegenüber der letzten Anstellung.

8 So der Arbeitsmarktdirektor des seco, Boris Zürcher, in der Weltwoche vom 22.9.2016.
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